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Vorbemerkung zum Nachtrag 11, gültig ab 1. Januar 2019  

Der vorliegende Nachtrag beinhaltet eine Korrektur in der Randziffer 
2002 und die Anpassung der unteren Grenze des Einkommens von 
der sinkenden Beitragsskala in der Randziffer 3012. 
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Bei Nettolöhnen ist die Umrechnung in Bruttolöhne erst 
nach Abzug des Freibetrages vorzunehmen.  

Beträgt das Erwerbseinkommen nach Vornahme des Ab-
zuges weniger als 9 500 Franken im Jahr, so haben Perso-
nen im Rentenalter nicht den Minimalbeitrag zu entrichten, 
sondern einen AHV/IV/EO-Beitrag von 5.196 Prozent von 
dem nach dem Abzug verbleibenden Einkommen. 
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